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Bekanntmachung
über Antragsrecht in der Invaliden - und Hinterbliebencnve»
Sicherung. Vom 12. Mai 1816.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bunöesrats zu tvirtscpaftlichen
nahmen uslv. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 l.
Wenn der Versicherte als Angehöriger dcr bewaüneteu

Macht des Deutschen Reichs oder eines mit ihm verbünd .lea
oder befreundeten Staates an dem gegenwärtigen Kriege teil-
genomimen hat (8 IS des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und vor
der Feststellung feines Todes wckhrerre der Krieges veru -iist
gewesen ist, gilt der Berechtigte im Zinne des 8 1253 der
Reichsversicherungsordnung als verhindert , den Eintrag recht¬
zeitig zu stellen.

Das Hindernis gilt als weggesallen
1. mit den: Schluffe des Kalenderjahrs , das dem Fahre

folgt , in dem der Krieg beendet ist,
2. wenn aber vorher

if) der Tod des Versicherten in das Sterbcregister einge¬
tragen wird , mit dem Tage dieser Eintragung,

y) der Versicherte für tot erklärt wird , mit dem Tage, an
dem das die Todeserklärung anssprechende Urteil er¬
geht.

Kommen beide Tage der Nv. 2 in Frage , so ist dcr frühere
maßgebend. . , t

Das Vorstehende gilt entsprechend für Verticherte , die nicht
zur bewaffneten Macht gehören, wenn ne sich bei ihr am¬
gehalten haben oder ihr gefolgt rind, oder wenn ,ie in me
Gewalt des Feindes geraten sind.

8 2
Unter den Voraussetzungen des 8 > Abs. 1, 4 beginnt

die Aiisfchlutzfrist für den Antrag auf Witwengeld nach 8
1300 der Reichsversicherungsordnung mit dem rm ^ l -lvst
2, 3 bestimmten Zeitpunkt . m , ,

Fst phte Witwe innerhalb der letzten drei Monate d>.r
vorstehend oder der i'm 8 130» der R -ichsversicherungsordnnng
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borgefchriebenen Frist infolge von Krregsverhältmfsen verhindert
gewesen, den Anspruch auf das Wii .oengeld geltend zu mach.n,
so gilt der Anspruch als rechtzeitig erhoben , wenn er vor dem
Ablauf von drei Monaten nach dein Wegfall des Hindernisses
geltend gemacht worden ist. 8 3.

Stirbt ein Versicherter oder ein zum Bezug einer Hmt -r.
bliebenenrente oder eines Witwengeldes Berechtigter , ohne fer¬
nen Anspruch erhoben zu haben , und ist er an der DchÄunz
dürutz KrirgSverhLltniffe verhindert gewesen, so sind zur Aeltend-
mcttbnNg des Anspruchs und zum Bezüge der auf die Zeit
bis -tun Todestag entfallenden Beträge nacheinander berechtigt
litt Ehegatte , die Kinder , der Vater , die Mutter , die Geschwister,
wenn sie mtt hem Berechtigten zur .Zeit seines Todes in
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1014

in Kraft . '
Ansprüche, über die das Feststellungsverfahren am uagr

der Berkünoigiing dieser Verordnung schwebt, unterliegen deren
Vorschriften . Jbre Nichtanwendung gilt auch dann als Re-
vifionsgrund , wenn, das Oberversichcrungsamt sie noch nicht
anwenden konnte.

Sind Ansprüche nach oem 31. Juli 1914 abgelehnt worden,
so bat sie die Versicherungsanstalt . soweit nicht Abs. 2 Platz
greift , nach den Vorschriften dieser Verordnung ',u prüfen.
Führt dieie Prüfung ?u einem dem Berechtigten günstigeren
Ergebnis oder wird , eS von dem Berechiigten verlangt , ,o
ist ihm ein neuer Bescheid zu erteilen.

Berlin,  den 12. Mai 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.
4- * *

B A. 437. Tiez, den 17. Juni 1916.
VI»j vi « Herren Bürgermeister

Abdruck zur Kenntnis und Beachtung . Falls seither ^'twa
Ansprüche von Kriegcrwitwen auf Witwengeld wegen „ ri,c-
versäumnis zurückgewiefen worden sind, würden die Witwen
zu veranlassen sein, von neuem Antrag zu stellen.

Das Veisicheruugsaml
Der NorstHruKr
D u d e r stL ö t.
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prMic tdi für Den Reglerungsvez/rk Mesvadsn folgende nn;
1. Das Schlachten von Mutterkälbern ist verboten.
2. Ausnahmen von diesem Verbot können aus dringenden

wirtschaftlichen Gründen vom Landrat in den Landkreisen
vom Magistrat in den Stadtkreisen zugelassen werden.

3. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu 1500M. bestraft.

4. -iie » Verbot tritt mit dem Tage der Veröffentlich?!!,g ini
Regierungsamtsblatt (17. Juni 1916) in Kraft.

Wiesbaden,  den 16. Juni 1916.
Der « esier«usSPr8fide»t.
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t>fs  Regelung des Verkehrs mit Kakao und Schokolade.

Vom 10. Juni 1916.

<sh .vollen dafür vsorge tragen/dast die Gemcinderechuer
die zum Schlüsse jedes Monats fällige Anzeige über die im
Lauf? Pe%. Monats ansbezahlten Kriegsfamiliemlnterstütmng'n
an die KreiskomMunalkaste Diez umgehend  erstatten . (Es
ist nur der Gesamtbetrag für Avril einschließlich etwaiger
Nachzahlungen für frühere Monate, soweit sie nicht schon
an gezeigt sind, anzuzeigen.)

Sodann ist der Betrag der im Juni gezahlten nüster-
ordentlichen Krrrgs-Familiennntefftützuirgen anzugeben, und
zwar nach den verschiedenen Arten der Kttegswohlfahrtsafleg.-
getrennt, z. B.

für Zusatzilnterstützungen zusammen lZO Mk.
für über das Mast der arinenrechtlichen Woh-

nungsfürsorge hinanSgehendenMietsbeihilfen 95 Mk
Krankenhauskosten usiv. für in Krankenhäusern

,, untergebrnchte dlngehörige Einberufener 115 Mk.

liegen.

zus. 360 Mk.
ie Berichte mü„en bis zum 1. k. Alts, sämtlich v.,r-

Der B- rfitzeude de» « reiSausschusseS.
Duderstadt.

J .-Nr. II. 6232. Diez,  den 20. Jnni 1916.
An die Herren Skaudesbeamtcn

der Landgemeinden.
Betr. Kriegssterbefälle.

Tic nist Verfügung vom 28. 4lpril v. Js ., J .-Nr. lk.
^219 Kreisblatt Nr. 103 —. angsordnete Vorlage brr
Nachwrisung über standesamtlich beurkundete Kriegssterb.üälle
die nicht durch Vermittelung des Herrn Ministers des Innern
vugezeigt worden sind, wird in Erinnerung gebracht und
bis spätestens 1. Juli  d . I ». erwartet.

Der Termin ist genau e i n zu h a l t e n und darf
nicht überschritten werden.

Eventl. ist Fehlanzeige zu erstatten.
/ .ch bemerke noch, hast die Nachweisung die Zeit vom 1

April bis 30. Juni d. Js . zu erfassen hat.
Der Vorsitzende de» KreiSanöschnffe».

D u d e r sta d t.

Bekanntmachung.
-̂ie Goldankaiissieile in Diez  ist des Frsnlerchnamlsge?

wegen in dieser Woche nicht geöffnet.
Ä'ie Goldankaufsstelle.

i . Duderstadt . Landrat.

Diez,  den 20. Juni 1816
An die Herren Bürgermeister der Landgemeinde»

Betrifft : Familienunterstütznngen.

Auf Grund der Verordnungen des Brmdesrats über
Kaffee, Tee und Kakao vom 11. November 1915 «Reichs-
Geietzbl. S . 750)/4 . April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 233)
wird bestimmt:

8 1.
Wer Rohkakao, auch gebrannt oder geröstet, Kakaomasse,

Kakaobutter , Kakaopreßkuchen, Kakaoschrot, Kakaavulver
auch ul Mischungen mit anderen Erzeugnissen (z. B. Hafer'
kakav, Bananenkakao , Nährkakao aller Art ustv.), Schoko^
ladenmasse (auch Ueberzugsmasse), Schokolade aller Art
mit Beginn des 13. Juni 1916 für eigene oder fremde
Rcchlmng rn Gewahrsam hat , ist verpflichtet, die vorhande¬
nen Mengen, getrennt nach Art und Eigentümern , unter
Bezeichnung der Eigentümer und des Lagerungsorts der
Kriegs-Kakaogeftllschaft m. b. H. in Hamburg 1, Mvncke-
belgstrape 31, bis zum 18. Juni 1916 durch eingeschriebenen
Brief anzuzergen.

Qualitätsunterschiede sind nicht zn berücksichtigen. Me
Mengen derselben Warengattung sind zusarnmenzufassenund
rn eurer Ziffer anzugeben.

^ Anzeigen über Mengen, die sich mit Beginn des 13
.̂ Unl 1916 unterwegs befinden, sind von denr Empfänger
unverzüglich nach Empfang zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Mengen, die
1  im Eigentum « des Reichs, eines Bundesstaats oder

El,aß -Lothringens , insbesondere im Eigentume der
Heeresverwaltungen oder der Marineverwaltnng stehen

2. insgesamt weniger als 25 Kilogramm von jeder der
angegebenen Warengattungen betragen.

8 2.
Die int § 1 bezeichneten Waren dürfen nur von den

tttlbitten der deutjchen Kakao- und Schökoladenindustrie oder
vmr Firmen oder Per-sonen, sckvert sie Vogl der Kriegs-
Kakaogeftllschaft m. b. H. in Hamburg dazu ermächtigt
ivordeu suro, oder von Kleinhändlern abgesetzt werden.

Bon dem Verkäufer ist über alle Verkäufe irach Menge
und Verkaufspreis genau Buch zn führen : die Unterlagen
darüber sind der Kriegs-Kakaogeftllschaft m. b. H. in .Ham¬
burg auf Verlangen vorzulegen.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung «uf die im
8 1 Ms . 4 bezeichneten Mengen.

ss.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen.

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
straft bis zu fünfzehn tau send Mark wird bestraft:

1. luer die ihm nach 8 1 Abs. 1 obliegenden Anzeigen nichr
in der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unvoll¬
ständige oder unrichtige Angaben macht;

2. wer der Bestimmung im 8 2 zuwider dir im 8 1 be-
zeichneten Waren absetzt.

Neben der Strafe Wunen die Vorräte , auf die sich die
Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem
.̂äter gehören oder nicht, eingezogen werden.

8 5.
Diese Bekarmtmachung tritt mit dem Tuge der Ver¬

kündung in Kraft.

Berlin , den 10. Juni 1916.

Stellvertreter des ReichSAtiGers
Dr. Helfftnch.
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iifK' r  dns Verbot der Borwendrrng von Eiern und Eier-

konserven zur Herstellung von Farben.
Vom 14. Juni 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 dies Gesetzes über
die Ermächtigung des Bunoesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen «sw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Erer und Eier-konserven dürfen zur -Herstellung von

Farven nicht verwendet werden.
8 2.

Der Reichskanzler kann das Verbot der Verwendung
von Eiern und Eierkonserven auf die Verwendung zu an¬
deren technischen Ztvecken ausdehnen.

Er kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung zulaffen.

8 3.
Wer den Vorschriften des 8 1 oder den auf Grund des

? - ergangenen Vorschriften zuwiderhandelt , wird mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis bis
zu drei Monaten bestraft.

§ 4
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

tn j |

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬krafttretens.
Berlin , den 14. Juni 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr . Helfferich.

Diez,  den 16. Juni 1916.
vekanntmachuug

Ich mache hiermit auf die im Regiernngsamtsblatt Nr.
«j,  Seite 156 158, abgedruckte Bekanntmachung vom 24
d. Mts ., betreffend Ergänzung und Abänderung der Handver-
kanfstaxe für Kuankenkaffenaufmerksam. Sonderabzüge dieser
Bekanntmachung sind gegen vorherige Einsendung von 36
Pfennig v. Hrn. Apotheker Friedr. Dieterichs in Frankfurt a. M

«Bockenheim, zu haben.

Der Vorsitzende de - Versichernngsamts
Duderstadt.

J .-Rr. 1790/3. Abt. Mb.

I rankfurt  a . M. — S .. den 30 Mai 16. j
Diesterwcgstraße 20
vekanutmachung

wird ergebenst gebeten, in Zukunft alle Schreiben,
welche hier zu bearbeitende Bersorgungsangelegenheitcn be-
treffen, nicht an die stellvertretende Intendantur XVlll . Ar-
meekorps Frankfurt a. M. — S . zu richten, sondern in fol¬
gender Welse zu adressieren:

vvr ^ ^ ^ rsungsabteilung der stellvertretenden Intendantur
XVIII. Armeekorps Frankfurt a. M. — S — . Diesterwea-
straße Nr. 20." ^ "

h rr ^wäß Erlaß vom 28 . August 1913 - Nr.
~ >49/8. 15. C. 1 - seitens der Königlichen stellvertretendeu
Geueralkommandos mit den großindustriellen Betrieben ge¬
troffenen Vereinbarungen zur Vermeidung von
Neberzahlungen der Familienunterstützung
die Heimatsbehörden von der Einstellung entlassener Mann¬
schaften tn ihre Betriebe zu benachrichtigen, finden Ueber-

tigung 'statt " ^ ^ verspäteter oder unterlassener Benachrich-
Die überzahlten Beträge sind für Reich und Gemeinde

unwiederbringlich verloren , da sie von den Empfängern
nicht wieder emzuziehen sind, während die Arbeftgeber ihrer-
serts nicht nur jede Ersatzpflicht ablehnen , sondern auch sich
nicht einmal dazu bereit erklären , die betreffenden Arbeiter
zu srerwilligen ratenweisen Lohnabzügen zu veranlassen.

I r .. . ^ Minden viele Fälle voll Ueberzahlungen an die An-
gehörigen der n i cht i n i n d u st r i e t l e Betriebe entlasse-
neu Mannschaften gemeldet.
. Unter diesen Umständen und in Berücksichtigung der

! - r? ^ / ^ llende Inanspruchnahme sich mehrenden sinau-
- zrellen -Schwierigkeiten kann die Heeresverwaltung den Lie-
l ferungsverbänden die Unterstützung nicht mehr länger Vvr-
. enthalten , die allem zur möglichsten Vermeidung von Ueber¬

zahlungen führt.
Das Königliche stellvertretende Generalkommando wird

daher ersucht, den Ersatztruppenteilen die sofortige Benach-
richtigung der Heimatsbehörden (Landratsämter oder Ma-

in den Stadtkreisen — nicht Lieserungsverbände,
da diese sich mit den Heimatsbehörden nicht immer decken
und oft nicht angegeben werden können — von allen ver¬
güten Entlassungen und allen bis zum Abschluß des Ent-
lastungsversahrens ftattfindrndcn Beurlaubungen zur Pflicht
machen zu wollen. Bei Erholungsurlaub haben Benachrich-
tlgungen nicht stattzufinden , da nach dem Erlaß des .Herrn
Ministers des Innern vom 10. April 1916 — V 1911 — sie
Familienuntsrstützungen auch für die Zeit einer' kürzeren
SSär * P ra ?Ä! Un9, äUr ^k 'ocg'mg häuslicher oder
wirtschaftlicher Geschäfte unverkürzt weiter zu zahlen sind.
»Benachrichtigungen  haben im Bereiche des pren-
ßi,chen Heeres einheitlich mit dem 1. Mai 1916 zu beginnen:
die mit den großindustriellen Betrieben getroffenen Verein¬
barungen sind, damit Unterbrechungen in der Bsnachrich-
tlgung nicht stattfinden , erst Mittx Mai arifzuheben.

Kriegsministerinm.
Im Aufträge,

gez. von Wrisberg.
Au sämtliche Königlichen stellvertretenden Generalkom¬

mandos (21. für 16.) pp.

Nichtamtlicher Teil.

Es wird gebeten, die unterstellten Verwaltungsbehörden
hiervon ,n Kenntnis zu setzen.

Stellvertretende Intendantur
XVIII. Armeekorps.

Versorgungs -Abteilung.
I . A. :

Unterschrift.
An die Königliche Regierung in Wiesbaden.

: !: Sammelt die Kirschkerne . Tie Kirschenernte hat
zum Teil bereits begonnen und dürfte aller Voraussicht nach
recht beftiedigend ausfallen . Es mag bei dieser Gelegenheit
daraur hlngeiviesen werden, daß aus den Kirschkernen ein recht
wertvolles Speiseöl  hergestellt werden kann. Dieser Um¬
stand, der tn Friedenszeiten eine geringe Rolle spielt ist
m der jetzigen Zeit angesichts der herrschenden Oelknappheit' bvn
Bedeutung. Es muß deshalb die Wichtigkeit des Einsammelns
von Kirschkernen immer wieder betont werden. Es dürfte
sich auch empfehlen, bestimmte Einsammelstellender Bevölkerung
behördlich kenntlich zu machen, und zwar müßten sie sofort
eingerichtet werden; denn wenn die Kirschenernte erst im Vollen
Gange ist, ist es damit zu spät. An Kinder und Erwa ^sene
aber ergeht nochmals die eindringliche Mahnung : Sammelt
Kirschkerne! Die Verwertung der Kirschkerne zur yelfabrikdtivn
tommt der Allgemeinheit zugute!



Gef «r»»ge »»- i»fütforge.
Tie Versorgung der in feindlicher Gefangenschaftbefiud-

lichen A-rgehörigen deS deutschen Heeres, der Marine und
Schutztruppen, sowie der Zivilgesangenen in eines der wiw-
^igsten Gebiete der Fürsorgetätigteit der Heimat. Hervor¬
ragendes ist schon seitens der deutschen Behörden der heimat¬
lichen Hilssbereine, zahlreicher Privatpersonen und der Familien
der Gefangenen geleistet worden; es sei nur an die Versorgung
der in Rußland befindlichen Gefangenen mit rund ISO(MX)
Paketen, wollenen Decken, Uniformen und Stiefeln im Herbste
porigen Jahres , an die gleichzeitige Reise der deutschen Schwe¬
stern nach Rußland u. die Weihnachtsversorgnng der in Frank¬
reich befindlichen Gefangenen erinnert. Mit der Dauer des
Krieges steigt naturgemäß die Not der Gefangenen, oie 'ge¬
trennt von Hermar und Familie in ungewohnten Verhält¬
nissen leben, steigen ihre körperlichen und seelischen Leiden.
Das Reick sorgt auch weiterhin für die Gefangenen, aber wo
eine erhöhte Liebestätigkeit erforderlich ist, da muß das ganze
deutsche Volk eingreisen und mit dazu beitragen, daß die
Gefangenen nach dem Kriege gesund in die Heimat zurück-
kehren.

Soeben hat sich ein Ausschuß gebildet, dessen Ziel cS
ist. durch eine Bolksfpende für die deutschen Kriegs- und Zioil-
gesangenen zu ;orgen und unseren Landsleuten in Feindes¬
land zu beweisen, daß die Heimat ihrer in Treue gedenkt.
I » ganz Deutschland soll im Lauft des Juli in jedem Ott
eine Sammlung dnrchgefühtt werden, aus deren Ertrag eine
planmäßige Versorgung der Gefangenen mit Liebesgaben, Klei¬
dungsstückenu. von auswärts herbeigefchafften Nahrungsmitteln
erfolge» soll. Es wird dafür Sorge getragen werden, daß
die Liebesgaben auch tatsächlich in den Besitz der Gefan¬
genen gelangen. Um die Dringlichkeit und Wichtigkeit die¬
ses Liebeswerkes zu betonen, hat Ihre Majestät die Kaiserin
die Gnade gehabt, die Sammlung unter allerhöchst Ihren
Schutz zu stellen. Für die einzelnen Bundesstaaten sollen
Mitglieder der regierenden Häuser, für die Hansastädte die
regierenden Bürgermeister, für Elsaß-Lothringen der Statt¬
halter um die Uebernahme des Schutzes ebenfaus gebeten
werden. Den Ehrenvorsitz haben der Reichskanzler, der Prü-
sideni des Reichstages, die Staatssekretäre des Auswärtigen
Amtes, des Reichs-Marineamtes und des Reichskolonialamtes,
die Kriegsminister der Bundesstaaten und der Militärinsvekteur
der freiwilligen Krankenpslege übernommen. Für die Durch¬
führung der Samimlung werden in den einzelnen Landesteilen
und Städten besondere Arbeitsausschüssegebildet; der Haupt-
Arbeitsausschuß hat seinen Sitz in Berlin W 9, Bndapester-
strnße 7. Ter Zeitpunkt der Sammlung wird in den Zei¬
tungen seitens der Landes- bezw. Ortsausschüsse bekannt ge¬
geben. Möge das Liebesmert einen reichen Erfolg bringen,
um unseren in Feindeshand geratenen Brüdern die Leib und
Seele gefährdende Gefangenschaftzu erleichtern und sie nach
dem Kriege als brauchbare Glieder unserer Bolkswirtschrit
der Heimat wieder zuzuführen.

hatte der Bundesrat durch Bekanntmachung »hm»  30 . Mürz
die Herstellung und Verwendung künstlichen Süßstoffes zu-
gclassen. Die Bekanntmachung ermächtigt den Reichskanz¬
ler, Ausnahmen von den Vorschriften des SüßstossgesetzeS
zugelaffen, und überträgt die im 8 3 dieses Gesetzes dem
Bnndesrat zngesprochenen Befugnisse dem Reichskanzler, dem
dadurch jederzeit sofortiges Eingreifen und schleunige Maß¬
nahmen ermöglicht werden. Nach dieser BundesratsverordnunH
war bisher die Verwendung von Sacchattn im Wesentlichen
aus die Herstellung von Limonaden beschränkt. Eine neue
Bekanntmachung über den Verkehr mit Süßstoff erweitett
die BerwNldungsmöglichkeit des Saccharins. Danach kann die
Reichsznckerstelle bis ans weiteres den Bezug von Sühstvs-
scn Gewerbetreibenden gestatten zur Herstellung von Dunst¬
obst, Kompott, Schaumwein und ähnlichen Getränken, Wer-
muthlocin, Likören, Bowlen, Punschextrakten, Obst- und Bee¬
renwein, Eisig, Mostrich. Fischmarinade, Kautakrk. Mitteln
zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haare»,
der Nägel, der Munohöle. Für andere gewerbliche Bettven-
dnngszwecke kann die Reichszuckerstelle bis ans weiteres die
Berwendung von Süßstoff mit Genehmigung des Reichskanz¬
lers gestatten.

Durch die Erleichternngsmögtichkeit in dem Verbrauch vm
Saccharin wird bei der gegenwärtigen Zuckerknapphetteine
große Mejpge von Zucker erspart und ftir die Zwecke frei
werden, für die in erster Linie Zucker verwendet werden muß.
Das kommt namentlich für die Marmeladenherstellung in
Frage, bei der der Zucker geradezu als Konservierungsmittel
gilt und der Nährwert des Zuckers die Hauptrolle spielt,
da Marmeladen als Brotaufstrich, der beste Fettersatz sind.
Eine mit Saccharin hergesteltte Marmelade müßte also noch
weiter mit chemischen Konservierungsmitteln zubereitet wer¬
den, was durchaus zu vermeiden ist.

Durch die erweiterte Verwendungsmöglichkeitdes Sac¬
charin wird also eine Streckung der vorhandenen Zuckervorräte
erreicht werden, die in erheblichem Maße unserer Obsternte zu¬
gute kommen wird, aber auch sonst zur Behebung der Zucker-
knappheit beitragen kann.

Größere Verwendungsmöglichkeit
des Saccharin.

In dem Saccharin haben wir einen Süßstoff von außer¬
ordentlich starkem Süßwert . Bisher war diestr Stoffs dem
freien Verkehr im wesentlichen entzogen durch das Süßstoff-
Metz; von 1902, das die Herstellung von Süßstoffen , die
eine höhere Süßkraft als Rübenzucker haben, verbietet und
Herstellung jür ärztliche Zwecke einer einzigen Monopolsabrik
übertrug, die ihr Produkt an die Apotheken und sonstigen meist
durch ärztliche Rezepte legitimierte Personen abgiebt. Nur
stehen aber der Verwendung des Saccharin überall da keine
Bedeuten entgegen, wo es sich nur um Süßwert , nicht zugleich
um Nährwert handelt, wo der Zucker nicht Nahrungs-, sondern
reines Gennßmittel ist. Im wesentlichen wohl für diese Zwecke

Vermischte Nachrichten.
Gate Aatstchten des Biehmarktes . Aus den

Marschen und von der Insel Fehmarn wird gemeldet, daß.
sl t die ältesten Leute nicht entsinnen, Monate wie den Mai
und Juni erlebt zu haben, die eine so reiche Grasfüllc brachten,
daß sich auch da tatsächlich das Vieh nicht „hindu-chsr-steitt
konnte, wo es reichlich anfgetrieben war. Der Mitchertrag ist
verhältnismäßig hoch gestiegen. Beim Magervieh sind in den
wenigen Wochen des Weideganges die Spuren der dürftigen
Winterkost, die es beim Auftrieb nur allzu deutlich zur Schau
trug, vollständig geschwunden. Die Fettaufnahme vollzieht sich
erstaunlich rasch, und das gegenwärtige Aussehen der Tiere
ist hoch befriedigend, so daß bald den Märkten , erstklassiges
Vieh wird zugeführt werden können. Für den Getreide-,
Gemüse- und Kartosselbau ist in Norddeutschland allerdings
baldigst wärmeres Wetter erwünscht, das mit der neue,» Woche
vielsach eingetreten ist. In vielen Han.-Haltungen ist' bis
aus den heutigen Tag noch vielsach geheizt worden.

Wer Brotgetreide verfüttert oder Brot ver¬
schwendet, versündigt sich am Baterlande

und macht stch strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch!


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

